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10.07.2018 

Sachantrag HAFA: TOP 12.1 Vermietung städtischer Räume an Parteien 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses stellt die SPD-Fraktion 
folgenden Sachantrag zum TOP 12.1: Vermietung städtischer Räume an 
Parteien 
 
TOP 12.1 Vermietung städtischer Räume an Parteien 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, in der Begründung für Räumlichkeiten in 
Kategorie 1 „Vermietung an politische Parteien etc. (mit Bindung an 
Gleichbehandlungsgrundsatz)“ den konkretisierenden Absatz unter 2.4 
„Zur Klarstellung sollen die Regelungen zur Überlassung der Räumlichkeiten 
unter Ziffer 2 wie folgt zu konkretisieren: Die Räume werden nach Maßgabe freier 
Termine überlassen an politische Parteien, deren Jugendorganisationen sowie 
Wählervereinigungen für Veranstaltungen, wenn sie von den Gebietsverbänden 
auf Orts- oder Kreisebene durchgeführt werden und einen konkreten 
gemeindepolitischen Bezug zur Stadt Heidelberg haben.“  
zu streichen. 
 
Die Verwaltung möge sicherstellen, dass das Kulturfenster der Kategorie 2 
„Vermietete Räumlichkeiten – Vermietung an Parteien etc. durch Hauptmieter 
möglich“ zugeordnet wird.  
 
Begründung: 
Der gemeindepolitische Bezug erschließt sich nicht und die SPD-Fraktion sieht 
keine Notwendigkeit dieser Einschränkung für die Bürgerzentren. 

Prof. Dr. Anke Schuster, Fraktionsvors. 
Michael Rochlitz, stellv. Vorsitzender 
Dr. Monika Meißner, stellv. Vorsitzende 
Karl Emer 
Mirko Geiger 
Andreas Grasser 
Mathias Michalski 
Irmtraud Spinnler 
 
Marktplatz 10 
69117 Heidelberg 
 06221/5847151 
 06221/584647150 
 geschaeftsstelle@spd-
fraktion.heidelberg.de 
www.spd-fraktion-heidelberg.de 
 

 
 

SPD-Gemeinderatsfraktion. Marktplatz 10, 69117 Heidelberg 
 
Herrn Oberbürgermeister 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Rathaus 
69117 Heidelberg 

Tischvorlage in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.07.2018 
zu TOP 12.1 öffentlich

 
Anlage 02 zur Drucksache 0222/2018/BV




